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Beilage vill.
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^.7 Herr Präsident, Hochgeachtete Herren!

Die VolkSschriftenkömmisfion hat die Ehre, Ihnen zu Handen der

Schulsynode über die Ausführung deS ihr gewordenen Auftrages betr.

Hrn. Lehrer Schneebeli'S Volksschrift ,,Washington'S Lebensbild* Bericht
zu erstatten. ^ .--^.s!

Die Kommission Hal die genannte Schrift einer einläßlichen Prüfung
unterstellt, dieselbe für das republikanische Echweizervolk rorzüglich
passend erfunden und dieselbe einstimmig als Synodalschrift erklärt. Sie
gab dann einer engern Kommission, bestehend aus den HH. Prof. Hs.
H. Vögeli, Lehrer Schntêbelî und dem Unterzeichneten Auftrag und

Weisung, für Drück und Verlag zu sorgen, und besonders eine große

Auflage und billigen Preis anzustreben und für die Beigaben eineS

Titelbildes und eines KärtcheuS ron Amerika das Nöthige anzuordnen.
Die Kosten für diese zwei artistischen Blätter sollte sie, wenn das nöthig
würde, Namens der Schulsynode, selbst übernehmen und sich hiefür, da

sie selbst keine Geldmittel besitzt, mit der Bitte um einen StaatSbeitrag
an die h. Erziehungsdirektion, sowie an die Tit. Liederbuchkommission

der Schulsynode wenden.

Die engere Kommission fand nach vielen Mühen endlich in Herrn
Schabelitz in Zürich einen Verleger und schloß mit ihm einen Vertrag
unter folgenden Bedingungen ab:

1. Satz, Papier und Format soll der Pfahlbauschrift gleich und daS

Ganze zirka 9 Bogen stark sein.

2. Auflage mindestens 4000 Exemplare Verkaufspreis 80 Rp.
3. Vom Titelbild und Kärtchen, die beide 320 Fr. kosten, liefert
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die Kommission dem Verleger je 4000 Abdrücke unentgeltlich. C1ich6

und Zeichnung auf dem Stein bleiben Eigenthum der Kommission

4. Die Prosynode wird gebeten, bei der Synode die Verbreitung
der Schrift zu empfehlen, indem sie die Kapitel einladet, den Absatz in
ihren Bezirken zu organifiren.

Auf unser Gesuch an die h. Erziehungsdirektion haben wir unterm
11. Oktober folgenden erfreulichen Beschluß deS h. ErziehungSratheS
erhalten: ES seien von der genannten Volksschrift 1000 Er. bei dem Verleger

à 50 Rp. zu kaufen und à 35 Rp. für Lehrer und Schüler
abzugeben. Durch diesen Beschluß ist dem Verleger eine sichere Grundlage

für seinen Absatz gegeben und zugleich dafür gesorgt, daß eine bedeutende

Anzahl Eremplare hoffentlich in die Hände der unbemittelten Klassen im
Volke gelangen. Von der Liederbuchkommisfion haben wir noch keine

offizielle Antwort, wohl aber die privatime Zusage, daß sie ganz
wahrscheinlich aus ihrer Kasse uns diese Kosten decken werde. — Der Druck

der Schrift hat begonnen und eS wird dieselbe in wenigen Wochen

vollendet sein.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, die

Versicherung unserer Hochachtung und Ergebenheit.

Kluntern, den 13. November 1871.

Namens der engern VolkSschristenkommisfion:
deren Berichterstatter,

I. Staub, Lehrer.
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